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V.

Das Kaminfegerweſen .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den über

den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen zu —

widerhandeln , unterliegen Geldſtrafen bis zu 50 Mark oder

Haft bis zu acht Tagen .

2 . Kaminfegerordnung vom 29 . November 1887 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 417, in der durch die V. ⸗O.

vom 13. Juni 1899 , Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 104 und vom 25.

November 1899 , Geſ . ⸗ und V. ⸗O. Bl . S. 663 bewirkten Faſſung . )

In Gemäßheit der S88 39 und 77 der deutſchen Ge —

werbeordnung und ergänzend zu den 88§ 62 bis 66 der Voll⸗

zugsverordnung zu derſelben vom 23 . Dezember 1883 , ſowie

auf Grund der §S§ 113 und 134 des Poſlizeiſtrafgeſetzbuchs
wird verordnet , was folgt :

§ 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegergewerbes

ſteht nur den hierfür beſonders beſtallten Kaminfegern zu.

§ 2. Die kraft ſeitherigen Rechts in Geltung befindliche
Einrichtung von Kehrbezirken , innerhalb deren die für den

Kehrbezirk beſtallten Kaminfeger die ausſchließliche Befugnis

zum Kaminfegen haben , bleibt auch fernerhin in Kraft .

Das Miniſterium des Innern iſt befugt , die Kehrbezirke

im öffentlichen Intereſſe nach Anhörung der beteiligten Ge —

meinden und Kaminfeger aufzuheben oder zu verändern .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminſegers erledigt , ſo iſt

ſie vom Bezirksamte im Amtsverkündigungsblatt und in der

Karlsruher Zeitung zur Bewerbung auszuſchreiben . Die

Bewerbungen ſind beim Bezirksamte ſchriftlich einzureichen ;

in denſelben iſt über Namen , Geburts - und Wohnort , Alter ,

Familienverhältniſſe , Vorbildung und ſeitherige Tätigkeit

wahrheitsgetreue Angabe zu machen .

Der Bewerbung iſt beizulegen :
1. eine Beurkundung über die Aufnahme unter die für

eine Kaminfegerſtelle befähigten Perſonen auf Grund

abgelegter Prüfung &§ 4) ;
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